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§ 1 Einführung

Kern der folgenden Arbeit ist eine Vorschrift, die erst in jüngerer Vergangenheit, 
nämlich im Sommer 2010, im Wege der Verfassungsänderung in das Grundgesetz 
implementiert wurde und seitdem kontroverse Diskussionen rechtspolitischer wie 
verfassungsjuristischer Art hervorgerufen hat:1

Art. 91e GG

(1) Bei der Ausführung von Bundesgesetzen auf dem Gebiet der Grundsicherung für Arbeit-
suchende wirken Bund und Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Gemeinden 
und Gemeindeverbände in der Regel in gemeinsamen Einrichtungen zusammen.

(2) Der Bund kann zulassen, dass eine begrenzte Anzahl von Gemeinden und Gemeindever-
bänden auf ihren Antrag und mit Zustimmung der obersten Landesbehörde die Aufgaben 
nach Absatz 1 allein wahrnimmt. Die notwendigen Ausgaben einschließlich der Verwal-
tungsausgaben trägt der Bund, soweit die Aufgaben bei einer Ausführung von Gesetzen 
nach Absatz 1 vom Bund wahrzunehmen sind.

(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Das auf Basis dieser Norm durch Eingriff des verfassungsändernden Gesetz-
gebers angeordnete Zusammenwirken von Bund und Ländern in gemeinsamen 
Einrichtungen, das zuvor seit dem Jahr 2003 bereits auf einfachgesetzlicher Grund-
lage im SGB II bestand, ist im Rahmen des Verfassungstextes ein absolutes Novum. 
Sein Regelungsgehalt geht in der materiell-rechtlichen Reichweite und staatspoli-
tischen Bedeutung sichtbar über bislang existierende Strukturen hinaus.

Denn bei näherer Befassung mit den rechtlichen Hintergründen dieser Regelung 
ist – ausgehend von der föderalistischen Struktur der Bundesrepublik Deutschland, 
die eine Differenzierung der Verantwortlichkeiten hervorbringt – dem Grundgesetz 
immanent, dass die Verwaltungsbereiche von Bund, Ländern und Gemeinden bzw. 
Gemeindeverbänden im Grundsatz voneinander getrennt sind.2 Dabei kommt der 
den Ländern obliegenden Verwaltungskompetenz sowie den ihnen gemäß Art. 83 bis 
Art. 85 GG übertragenen Kompetenzen zur Ausführung der Bundesgesetze ein aus ih-
rer Sicht wirkungsvoller Schutzmechanismus vor einer Ausweitung des bundesstaat-
lichen Verwaltungsapparats zu.3 Nur durch die von ihnen gezeichnete starre Trenn-
linie bleiben Kompetenzen regelmäßig einer konkreten Verwaltung zugeordnet4,  

 1 Vgl. im Einzelnen § 4.
 2 Dazu § 5 II. 1.
 3 BVerfGE 119, 331 (364); vgl. Kirchhof, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 83 Rn. 88.
 4 Vgl. Dittmann, in: Sachs, GG, Art. 83 Rn. 3.
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wobei den Ländern nach Art. 30 und Art. 83 GG grundsätzlich der Vorrang bei 
der Aufgabenerfüllung und -wahrnehmung zusteht. Dies basiert vornehmlich auf 
dem Bestreben nach Autonomie und Souveränität im Verwaltungsgefüge5, gestärkt 
durch den Willen des Grundgesetzes zur Dezentralität6. Eine weitere Verwaltungs-
ebene neben den vorhandenen kennt das Grundgesetz nicht, bislang nicht einmal in 
Form einer (echten) gemeinsamen Verwaltung durch Bundes- und Landesbehörden.7 
Immerhin verwirklicht sich durch diese „Abschottung der Gliedkörperschaften der 
Zweiten Gewalt voneinander“8 erst das föderalistische Gebilde des Bundesstaates 
mit der ihm immanenten Unterscheidung von Bundes- und Landesverwaltung. In 
gleicher Weise gehört zum Bundesstaat die Differenzierung zwischen der Gesetz-
gebung und der Gesetzesausführung, die jeweils gesonderten Kompetenznormen 
folgen.9

Doch wenngleich diese Prinzipien im Grundsatz Geltung haben, so verlangen 
bestimmte Bereiche nach einer engeren Verknüpfung von Bundes- und Landes-
verwaltung. Erst indem sich das Grundgesetz solchen Überlappungen und Veräste-
lungen nicht verschließt, wird es zukunftsoffen und die föderalen Aufspaltungen 
wachsen als ein „Staats-Ganzes“10 zusammen. Insoweit soll bereits zu Beginn her-
vorgehoben werden, dass wegen der vielfältigen Aufgaben und der Notwendigkeit 
ihrer effektiven Erledigung das Grundgesetz ein absolutes Verbot einer Mischver-
waltung nicht kennt.11 Zwar gilt im Grundsatz, dass die den Fortbestand mehre-
rer Ebenen durchbrechende Mischverwaltung vom Grundgesetz nicht gewollt ist, 
doch erkennt die Verfassung schlichtere Gestaltungsmöglichkeiten kooperativer 
Art unter Einhaltung der grundgesetzlichen Zuständigkeiten an und sieht darüber 
hinausgehend sogar an wenigen Stellen selbst Abweichungen vor.12

 5 Kirchhof, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 83 Rn. 88.
 6 Suerbaum, in: BeckOK-GG, Art. 83 Rn. 9 spricht von einem „dezentralen Vollzug“ als 
verfassungsrechtlichem Leitbild.
 7 Vgl. Broß / Mayer, in: von Münch / Kunig, GG, Art.  83 Rn. 13; Pernice, in: Dreier, GG 
(2. Aufl. 2006), Art. 30 Rn. 23; Pieroth, in: Jarass / Pieroth, GG, Art. 30 Rn. 8.
 8 Kirchhof, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 83 Rn. 88.
 9 Dittmann, in: Sachs, GG, Art. 83 Rn. 2.
 10 Kirchhof, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 83 Rn. 88.
 11 So die heute herrschende Auffassung; nähere Ausführungen und Quellen zu dieser Thema-
tik in § 5 II. 2. Zur bisherigen Entwicklung besonders Broß / Mayer, in: von Münch / Kunig, GG, 
Art. 83 Rn. 14 m. w. N.; darüber hinaus u. a. Trute, in: von Mangoldt / Klein / Starck, GG, Art. 83 
Rn. 28; Hermes, in: Dreier, GG, Art. 83 Rn. 47 f.; Cornils, ZG 23 (2008), 184 (191); zuvor bereits 
Ronellenfitsch, Mischverwaltung im Bundesstaat, S. 58 f. und Loeser, Theorie und Praxis der 
Mischverwaltung, S. 67, denen sich nicht nur das BVerfG – jedenfalls seit der Entscheidung in 
BVerfGE 63, 1 (38) – anschloss, sondern zudem auch Gerner, BayVBl. 1955, 193 (193);  Sendler, 
DÖV 1981, 409 (409); Lerche, in: Maunz / Dürig, GG (Bearbeitung 1983), Art. 83 Rn. 85; Hill-
gruber, in: Bonner Kommentar zum GG (126. EL 2006), Art. 30 Rn. 130; Hellermann, in: 
BeckOK-GG, Art. 30 Rn. 24; Gubelt, in: von Münch / Kunig, GG, Art. 30 Rn. 24; Küchenhoff, 
Verfassungsrechtliche Grenzen der Mischverwaltung, S. 19 f. m. w. N.; Erichsen / Büdenbender, 
NWVBl. 2001, 161 (165).
 12 Vgl. eingehend § 5 II.; essentielle Zusammenfassung statt vieler bei Dittmann, in: Sachs, 
GG, Art. 83 Rn. 4 f.
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In jedem dieser Fälle bedarf die Verschränkung zwischen Bund und Ländern 
allerdings einer klaren Grundlage, da weder die eine noch die andere Ebene man-
gels Vergleichbarkeit mit subjektiven Rechten auf die ihr übertragenen Kompeten-
zen verzichten kann.13 Sowohl die Gesetzgebungs- als auch die Verwaltungskom-
petenzen sind regelmäßig entweder dem Bund oder den Ländern als voneinander 
getrennten Ebenen im Staatsaufbau zur Aufgabenerfüllung zugewiesen; nur selten 
wird eine Bund-Länder-Kooperation zugelassen.14

Demgemäß enthält das Grundgesetz die zugelassenen Ausnahmen von dem ge-
nannten Grundsatz: In den Art. 91a ff. GG sind die „Gemeinschaftsaufgaben“ ge-
regelt, ihrem Inhalt und ihrer Gestaltungsform nach spezielle Ausprägungen einer 
gemeinsamen Verwaltungstätigkeit von Bund und Ländern. Der Sache nach sind 
es länderspezifische Kompetenzfelder, bei denen allerdings die klassische15 Eigen-
wahrnehmung durch die einzelnen Länder angesichts ihrer bundesweiten Relevanz 
und dem Bedürfnis einer Einheitlichkeit im gesamten Bundesgebiet sowie zur fi-
nanziellen Zementierung durchbrochen wird.16 Um zugleich doppelte Verwaltungs-
strukturen durch Zwischenbehörden oder eine aufwendige wechselseitige Abstim-
mung zu vermeiden, werden diese einfachen Organisationsformen ausnahmsweise 
akzeptiert. Sie dienen somit der Entbürokratisierung und Verschlankung der Ver-
waltung insgesamt. Nur auf diese Weise kann es der Staat in seiner Gesamtheit, 
bestehend aus Bund und Ländern, schaffen, gleichzeitig handlungsfähig und ent-
scheidungsfreudig gegenüber seinen Bürgern aufzutreten.

Dieser Zielsetzung kamen die verschiedenen Strukturen von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe, die seit Jahrzehnten gewachsen waren und sich zunehmend als dualis-
tisches System verfestigt hatten, in ihrer tradierten Gestaltung nicht mehr nach.17 
Zwangsläufige Folge im Zuge der Modernisierung war eine Begrenzung auf eine 
abschließende Grundsicherung „aus einer Hand“18 durch neu geschaffene Arbeits-
gemeinschaften – auch als sog. „ARGEn“ bezeichnet. Durch diese kooperative 

 13 Vgl. Suerbaum, in: BeckOK-GG, Art. 83 Rn. 10.
 14 Küchenhoff, Verfassungsrechtliche Grenzen der Mischverwaltung, S. 17; diesbezüglich vgl. 
erneut ausführlich in § 5 II.
 15 Bereits Art. 20 und Art. 83 GG zeigen auf, dass das Grundgesetz im Grundsatz von einer 
Wahrnehmung durch die Länder und nicht durch den Bund ausgeht.
 16 Maurer, Staatsrecht I, § 7 Rn. 26.
 17 Im Einzelnen § 2 I.
 18 So lautet die heute regelmäßig herangezogene, äußerst prägnante Umschreibung der Über-
legungen im Gesetzgebungsverfahren 2003, die im damaligen Prozess zunächst allerdings ledig-
lich am Rande anklang (vgl. alleine in BT-Drs. 15/1516, S. 42 und BT-Drs. 15/1638, S. 10 zur 
nebensächlichen Charakterisierung des bisherigen Modells und der beabsichtigten Planungen), 
ursprünglich aber nicht als Kernargument bzw. sinnbildliches Schlagwort der gesamten Reform 
vorangestellt wurde. Diese Rolle erlangte der Ausspruch erst dadurch, dass die Bundesregierung 
diesen im Rahmen ihrer in BVerfGE 119, 331 (345) abgedruckten Stellungnahme zum Verfahren 
als eigentlichen Reformgedanken darstellte und die Formulierung daraufhin noch im Verlauf 
derselben Entscheidung im Jahr 2007 durch das BVerfG (a. a. O., S. 368) sowie später wiederholt 
als gesetzgeberische Zielvorstellung, etwa im verfassungsändernden Gesetzgebungsverfahren 
(vgl. etwa BT-Drs. 17/1554, S. 1, 4), aufgegriffen wurde.


